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ZZzstorzsches zzz A/a/g/re/h Àzzcrht.s' /vî<rzgfesc/2îc/zïe

Umstrittene Vorführungen von Suggestion

corz Johazzzzes Forster

In den dreissiger und frühen vierziger
Jahren traten sie auf: die Sabrenno, Erman-
no, Leonardo. In öffentlichen Vorstellungen
suchten sie sich ihre Leute, die sie gekonnt in
eine von ihnen vorgegebene Welt versetzten,
in der sie - mehr zum Gaudi als zur Vervvun-

derung des Zuschauerpublikums - lebten
und handelten, bis sie die Akteure wieder in
die Realität zurückriefen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse und
Methoden brauchen so ca. ein halbes Jahr-
hundert, bis sie sich im Volk durchsetzen.
Man denke an den heute in aller Mund leben-
den Begriff des Stresses, der Ende der vierzi-
ger Jahre vom Amerikaner Selye geprägt
wurde. So war es auch mit der Suggestion
und Hypnose, die Ende des vorigen Jahrhun-
derts als wirksame Behandlung in die sich
eben als Wissenschaft profilierende Psychia-
trie Eingang fanden: Suggestion, gemäss dem
Lexikon der Psychologie «zwischenmenschli-
che Einflussnahme, wobei gefühlsbetonte
Vorstellungen ohne rationale Begründung
dem Partner «unterschoben» (lat. subgerere)
werden.» Voraussetzung seien Vertrauen
und ein «Gemeinschaftserlebnis». Unter
Hypnose verstehen wir einen vorübergehen-
den Zustand geänderter Aufmerksamkeit
beim Probanden, hervorgeführt durch eine
andere Person, mit Änderung des Bewusst-
seins und Gedächtnisses, vermehrter Emp-
fänglichkeit für Suggestion sowie Auftreten
von für normales Auftreten ungewöhnlichen
Reaktionen und Vorstellungen, wie Unemp-
findlichkeit, Lähmungen, Muskel starre etc.

In der Schweiz war es vorab der damalige
Chefarzt des Burghölzli und späterer Direk-
tor der waadtländischen Irrenanstalt Augu-
ste Forel (nebenbei ein international aner-
kannter Ameisenforscher; sein Bild ziert die
Tausendernote!), der Hypnose und Suggesti-
on in der Behandlung Geistesgestörter prak-
tizierte. So schreibt er in seinem Buch über
den «Hypnotismus oder die Suggestion und
die Psychotherapie» 1911 (Seite III):

«Fez sehr szzggestz'b/ezz Men.sc/zen hazz/z

man... zn zzo/Zezzz Hachen ez/o/grez'ch che .Sag-

gestion azzzce/zderz zzzzd dabez ade Zmsc/zez-

nzzngen her ZZgpzzose oder der posthgpzzotz-
sc/zen .Suggestion herzzorrzz/ezz. Man heizt den
Hrzn zznd sagt: Sie hönnen ihn nicht znehr

bezcegezz/ zznd der Arzn izieiht in hataiepti-
scher fzzozn griech. hata/aznhanein =/esfhai-
ten. Der Per/J Starre, f/nd nicht efzca besozz-

ders bei ZZgsterz'schezz, sondern hei z;b7/zg

geszznden Menschen hann die H'achszzgge.sZi-

on, sehr hau/zg zzzerzzgstezzs, erzie/f zcerdezz.»

Die Fähigkeit zu Suggestion und Hypnose
kann zwar erlernt werden. Es gibt aber
offenbar Menschen, denen diese Fähigkeit
angeboren ist, ohne dass sie intellektuell
besonders auffällig wären. Solche Menschen
scheinen die obgenannten Suggesteure und
Hypnotiseure gewesen zu sein. Die Lust am
Nervenkitzel hat seit je die Menschen in
Bann gezogen; es lag deshalb auf der Hand,
solche Befähigung zu versilbern, die Macht
über die Menschen zum Schauobjekt aus-
zunützen. Wir müssen annehmen, dass es in
Graubünden - wie auch andernorts - zu
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zahlreichen solcher Auftritte gekommen ist.
Frau Margreth Knecht schildert in ihrem
Beitrag in unübertrefflicher Weise die Stirn-

mung bei solchen Vorführungen, die Span-
nung, die im Saale herrschte, das Unheimli-
che aber auch das Anziehende des Ausgehe-
fertseins.

Die Möglichkeit, Probanden und Medien
nachhaltig und über die Dauer der Séancen
in Charakter, Denken und Fühlen zu verän-
dern, war - und ist - die Grundlage für die
Anwendung von Hypnose und Suggestion in
der Psychotherapie. Dass solche Beeinflus-
sung auch bei Anwendung im Show-Business
stattfinde, war anzunehmen, dass sie verant-
wortungsbewusst und richtungsgezielt ange-
wendet werden respektiv werden könne,
kaum anzunehmen. Es stellte sich deshalb
die Frage nach der Schädlichkeit solchen
Tuns, dessen einwandfreie und saubere
Beherrschung keinesfalls garantiert war. 1st

es doch unter Insidern heute bekannt, dass
der Grossteil dieser «Hypnotiseure» und
«Suggesteure» nichts anderes denn gewitzig-
te und gewiefte Scharlatane ohne jegliche
fächtechnische oder gar psychologische Bela-

stung war. Umso schlimmer noch, als fest-
steht, dass solche Beeinflussungen eine
Attraktivität sondergleichen hatten, die sich
mit der Wirkung unserer heutigen Drogen
durchaus messen könnte.

Dr. Jörger, der damalige Chefarzt am
Waldhaus, beschreibt in der unten zitierten
Umfrage unter Psychiatern einen Fall eines
in eine Brandstiftung verwickelten jugendli-
chen, besonders suggestiblen Angeklagten,
der als Versuchskaninchen von einem Laien-
hypnotiseur ge- oder doch vielleicht eher
missbraucht worden war. Aber - wie stets in
solchen Fällen - war ein ursächlicher
Zusammenhang schlichtweg juristisch nicht
einwandfrei zu konstruieren. Es müssen
wohl noch mehr solche vermutete Zusam-
mmdiänge im Kanton aufgefallen sein; denn
es war das Bündner Sanitätsdepartement,
das die Schädlichkeit, vorab für Jugendliche,
in den Raum stellte und das eidgenössische

Gesundheitsamt 1941 um seine Stellungnah-
me bat. (Sitzung des Kleinen Rates Graubün-
den vom 21.4.44, Protokoll-Nr. 1193). Dies
hinwiederum wandte sich an den Präsiden-
ten der Schweizerischen Gesellschaft für
Psychiatrie, den Lausanner Professor H.

Steck, der unter den Fachkollegen eine
Umfrage startete, deren Resultat im Bulletin
des eidgenössischen Gesundheitsamtes 1941,
Nr. 42, S. 500 ff. veröffentlicht wurde. Dort
drin schlössen namhafte Persönlichkeiten
der Psychiatrie schädliche Wirkungen sol-
cher Schaustellungen vorab für beeinflussba-

re und psychisch labile Jugendliche nicht
aus, betonten aber die Schwierigkeit, ursäch-
liehe Zusammenhänge zu beweisen. Ja, es

konnte hier sogar der Fall eines Probanden
publiziert werden, der sich selber in dieser
Kunst bei der holden Weiblichkeit versuchte:
Dass die suggerierte Schwangerschaft sich
tatsächlich bewahrheitete, dürfte allerdings
kaum seinem psychologischen Geschick
zuzuschreiben sein! Die Bedeutung dieser
Volksbelustigungen fand unter den Psychia-
tern allerdings sehr unterschiedliche Beur-
teilung. So konnte sich denn deren Fachge-
sellschaft nicht zu einer gemeinsamen Reso-

lution durchringen, überliess es den für das

Gesundheitswesen verantwortlichen Kanto-
nen, die ihnen gut scheinenden Massnahmen
anzuordnen unter Empfehlung folgender
Direktiven (zitiert nach dem kleinrätlichen
Protokoll-Nr. 1193 vom 21.4.1944):

«/Jos Verbot ojf/ent/fc/zer Vorsfet/ooc/en ro«
///y/j/?ose e/'sc/zemt a/s a/zf/ezeù//, ebenso das
Verbot des Zatr/ffs za Vorste/tonpe« zmn

FVac/zsoppesf/on /är Jagrendt/cbe zmfer 75

./obren.»
Direktor Dr. Walther, Realta, wurde mit

einem Gutachten betraut - es ist leider nicht
mehr auffindbar! In diesem Gutachten vom
5. April 1944 stellt der nachmalige Berner
Psychiatrieprofessor fest, dass Schädigungen
zufolge Wachsuggestion eintreten können
und in einigen Fällen, namentlich bei
Jugendlichen und psychopathischen Perso-

nen, nachweisbar sind. Solche Fälle würden
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jedoch seltener und das Verlangen des Publi-
kums nach Vorführungen dieser Art scheine
eher abzunehmen. Die im Anschluss an
öffentliche Suggestionsvorführungen festge-
stellten Schäden seien eher mittel- als unmit-
telbarer Art, und das Ausmass derselben sei

nicht sehr erheblich. Ein Allgemeinverbot
entspräche einer starken Überbewertung der
Gefahren. Sanitätspolizeilich notwendig und
durchführbar sei aber der Ausschluss
Jugendlicher von solchen Vorstellungen.

Der Kleine Rat beschloss deshalb in seiner
Sitzung vom 21. April 1944:

«2. Öjfent/ic/fe Vors£e//ungen won //gpnose
sind weröofen.

5. Zw Aô/m/fung öj/entFc/fer Vor/ü/frungen
üöer Wac/fsuggestion ist in jeden? Fa/ie die
ansdriicfciicde ßeuu//igung des icantonaien
Fanitäfsdepartemenfes mindestens acdt
Tage norder einzn/ioien.

d. Fs ist werftoten, Jugendft'cfte unter 75
Jaftren zu dj/entiiede Vor/ii/?runfifen öfter
IVacdszi^pestion zuzuiassen oder diese öei

Fxperinzenten ais Medien zu verwenden.
4. kkiderdand/ungfen ?werden nacft Art. 66

der tont. Sanifäfsordnunp geaftndet, so/ern

der Fatöestand nic/it die Aufwendung streu-
gerer Ftrajhestinimungen weriangt.»

Im Sinne einer Revision älterer Bestim-

mungen wurde nun im Januar 1995 diese

Verordnung aufgehoben. Ob sie einfach nicht
mehr aktuell war, weil gar keine solchen Ver-
anstaltungen mehr stattfinden, oder ob even-
tuelle Tatbestände durch anderweitige
Bestimmungen abgedeckt sind, war nicht
auszumachen: Es wird einzig auf Art. 33 der
Sanitätsordnung, BR 500 000 verwiesen.

Und wer waren denn diese Sabrenno,
Ermanno, Leonardo? Wer steckte hinter die-
sen Pseudonymen? Es war mir trotz
Bemühungen unmöglich, etwas über das
Leben dieser Personen zu erfahren: Sie sol-
len aber ganz gewöhnliche, ja man möchte
fast sagen - biedere - Schweizer gewesen
sein, ihr klingender Name reisserisch sein
sollendes Pseudonym. Irgendwelche ernstzu-
nehmende Fähigkeiten billigt ihnen heutzu-
tage kein Mensch mehr zu. Man denkt an
Ludwig Uhland: «Versunken und vergessen,
das ist des Sängers Fluch!
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